
Kleine Anfrage

Fusion der Energieversorger LKW und LGV

Frage von Stv. Landtagsabgeordneter Thomas Hasler

Antwort von RegierungschefStellvertreterin Sabine Monauni 

Frage vom 01. Juni 2022
Bereits in den Jahren 2011 und 2015 wurde eine Fusion der Energieversorger LKW und LGV geprüft. Es wurden 

jeweils nur kleine Synergiepotenziale und zwei funktionierende Organisationen als Grund dafür angeführt, die 

öffentlichen Energieversorger nicht zu fusionieren. Mit der geplanten Photovoltaikpflicht für Private und 

Unternehmen, dem Vorhaben Gas und Ölheizungen zu verbieten und den ambitionierten Klimazielen in der 

Strategie der Regierung haben sich die Rahmenbedingungen gerade in den letzten Monaten deutlich verändert. 

Wie auch schon die Stiftung Zukunft.li bemerkte, rücken die Sektoren Gas, Wärme und Elektrizität durch neue 

Technologien enger zusammen. Die LKW und LGV spielen eine wesentliche Rolle bei der Erreichung der 

Klimaziele. Es ist fraglich, ob zwei sich konkurrenzierende Energieversorger in diesem Kontext sinnvoll 

erscheinen. Ich habe deshalb die Fragen: 

* Hat die Regierung im Rahmen der Massnahmen zur Erreichung der Klimaziele vor, die Fusion von LKW 

und LGV erneut zu prüfen, vor allem, da die Eignerstrategien und Spezialgesetze wohl ohnehin auf die 

Erreichung der Klimaziele hin geprüft werden müssen?

* Wenn nein, weshalb nicht?

Antwort vom 03. Juni 2022
Zu Frage 1 und 2:

Nein, die Prüfung einer möglichen Fusion der Energieversorger LKW und LGV ist im Rahmen der Massnahmen 

zur Erreichung der Klimaziele nicht vorgesehen. Diese Thematik wurde bereits mehrfach geprüft und von der 

Regierung nicht weiterverfolgt. Eine Fusion und somit die Veränderung der aktuellen Konstellation bei den 

Energieversorgern birgt Risiken, ohne nennenswerte Synergien zu erreichen. Diese Beurteilung trifft aus Sicht 

der Regierung nach wie vor zu.

Falls sich in Zukunft jedoch ergeben sollte, dass die Vorteile einer Fusion aufgrund der Entwicklungen im 

Rahmen der Energiewende überwiegen, wird die Regierung dies selbstverständlich erneut prüfen.
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